
begriffen hat, daß unser aller Bemühungen, audi die des 
Handwerks, einem kommenden einigen Vaterland und 
seiner Bevölkerung dienen, dann kann das Handwerk 
beruhigt sein, dann hat es eine große Zukunft, eine Zu
kunft mit einem wirklich goldenen Boden!

(Lebhafter, langanhaltender Beifall)

Präsident Dieckmann:
Als letzter Redner der Aussprache hat Herr Abgeord

neter Julius Richter von der Fraktion der Christlich- 
Demokratischen Union das Wort.

Abg. Julius Richter (CDU):
Meine Damen und Herren! Die Gesetze und Verord

nungen unserer Provisorischen Volkskammer spiegeln 
unser neues gesellschaftliches Leben wider, durch ernst
hafte Bemühungen der Werktätigen der Deutschen De
mokratischen Republik, durdi Erfüllung der Volkswirt
schaftspläne und die sich noch ständig entfaltende Akti
vistenbewegung sich eine friedliche Zukunft aus eigener 
Kraft zu erbauen. Sie waren Meilensteine in dieser 
Entwicklung. Die von unserer Provisorischen Volkskam
mer beschlossene Verfassung sowie andere Gesetze und 
Verordnungen, wie das Gesetz der Arbeit, das Land
arbeiterschutzgesetz, das Jugendgesetz und viele andere, 
zeigen die grundlegende Änderung, die sich im Leben 
unseres Volkes vollzogen hat.

Heute haben wir ein weiteres Gesetz von grundsätz
licher Bedeutung für den wirtschaftlichen Aufbau zu 
verabschieden, wobei in der Präambel des Entwurfs 
zum Ausdruck gebracht wird, daß das Handwerk an dem 
erfolgreichen Aufbau der Friedenswirtschaft und bei der 
Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des allgemei
nen Bedarfs tatkräftig mitgewirkt hat. Auch bei der 
Durchführung der bisherigen Wirtschaftspläne ist die 
unerläßliche Mitarbeit und die volkswirtschaftliche Be
deutung des Handwerks zum Ausdruck gekommen. Bei 
der Durchführung des Fünfjahrplans wird eine noch 
weitere erhebliche Produktionserhöhung des gesamten 
produzierenden und reparierenden Handwerks als höchst 
wichtig in Aussicht genommen.

Meine Partei, die Christlich-Demokratische Union, 
hat stets die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hand
werks betont. Sie hat im Laufe der letzten Jahre wieder
holt konstruktive Vorschläge unterbreitet. Sie haben wir 
in unserem Wirtschafte- und Sozialprogramm vom 
28. Juli 1948 die Förderung des Handwerks und seine 
Bedeutung in der Wirtschaft der Deutschen Demokrati
schen Republik mit Deutlichkeit herausgestellt.

Meine Damen und Herren! Wenn ich heute die Ehre 
habe, als selbständiger Handwerksmeister hier vor 
Ihnen zu sprechen, so darf ich wohl für meine Berufs
kollegen unseren Dank darbringen, daß dieses Gesetz 
heute im neuen Haus der Provisorischen Volkskammer 
verabschiedet wird.

Das Handwerk begrüßt die Festlegung im § 3, daß 
zur selbständigen handwerklichen Tätigkeit nur berech
tigt ist, wer als Inhaber eines Handwerksbetriebes zu
gelassen ist, wobei für die Ausübung einer selbständi
gen handwerklichen Tätigkeit die Ablegung der Meister
prüfung unbedingte Voraussetzung ist, und daß die Aus
übung handwerklicher Arbeit durch nicht zugelassene 
Betriebe verboten wird.

Das selbständige Handwerk begrüßt es besonders, 
daß in diesem Grundgesetz zur Förderung des Hand
werks nunmehr auch die Materialversorgung sicherge- 
stellt wird und damit die aktive und unerläßliche Ein
fügung des Handwerks in die Durchführung der Wirt
schaftspläne erfolgt.

Das selbständige Handwerk kann mit Genugtuung 
feststellen, daß in diesem Grundgesetz die Preisregelung 
und die vereinfachte Besteuerung des Handwerks fest
gelegt werden.

Das Handwerk wird es als eine ernste Verpflichtung 
ansehen, einen hochqualifizierten Nachwuchs heranzu
bilden, um damit der Industrie zur Durchführung des 
erweiterten Fünfjahrplans qualifizierte Facharbeiter zur 
Verfügung zu stellen.

Für die Erfüllung der wirtschaftlichen Aufgaben des 
Handwerks ist auch von Bedeutung, daß das Gesetz die 
besondere Wichtigkeit der Handwerksgenossenschaften 
als Einkaufs- und Lieferungsgenossenschaften verankert, 
wobei dieser Zusammenschluß aller handwerklichen Ein
zelbetriebe stets auf freiwilliger Grundlage erfolgen soll. 
Die Handwerksgenossenschaften haben zweifellos schon 
in den vergangenen Jahren segensreich zur Gesamtent
wicklung des selbständigen Handwerks beigetragen, und 
sie werden auch künftig als Fundament der gesamten 
wirtschaftlichen Aufgaben des Handwerks anzusehen 
sein.

Das Handwerk hatte wiederholt Wünsche und Klagen 
vorzubringen, daß es bei der Vergebung von öffentlichen 
Aufträgen nicht entsprechend seiner wirtschaftlichen Be
deutung berücksichtigt wurde. Darum ist es ganz be
sonders zu begrüßen, daß die Heranziehung der Hand
werksgenossenschaften bei Vergebung öffentlicher Auf
träge nunmehr gesetzlich geregelt wird.

Wir Handwerker bringen unseren Dank dafür zum 
Ausdruck, daß in diesem Gesetz die gesellschaftliche 
Funktion des Handwerks für die Gesamtentwicklung der 
Volkswirtschaft gebührend hervorgehoben Wird und daß 
für hochwertige Erzeugnisse, die von besonderer volks
wirtschaftlicher Bedeutung sind, die Verleihung von 
Gütezeichen vorgesehen ist. Damit finden auch die Qua
litätsleistungen des Handwerks ihre Anerkennung.

Auch wir mescen diesem Gesetz zur Förderung des 
Handwerks eine große politische Bedeutung bei. Das 
produzierende, reparierende und Dienstleistungen ge
bende Handwerk hat jetzt die Gewißheit, daß es als 
ein wertvoller und unerläßlicher Faktor im Wirtschafts
leben und im Aufbau der demokratischen Ordnung sei
nen nicht mehr wegzudiskutierenden Platz erhalten hat. 
Dem Handwerk wird es daher Verpflichtung sein, sich 
nach wie vor vorbehaltlos und eindeutig zu unserer 
Deutschen Demokratischen Republik zu bekennen und 
den Volkswahlen am 15. Oktober 1950 zu einem durch
schlagenden und einmütigen Erfolg zu verhelfen.

(Beifall)
Meine Damen und Herren! Somit erkläre ich für die 

Fraktion meiner Partei, der Christlich-Demokratischen 
Union, unsere Zustimmung zu diesem Gesetz zur För
derung des Handwerks, das wir als einen wesentlichen 
Fortschritt in der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Sicherung des Handwerks betrachten. Das Handwerk 
wird sich dankbar seinem Volk, seiner Regierung und 
seiner Kammer erweisen.

(Beifall)

Präsident Dieckmann:
Meine Damen und Herren! Bevor wir zur Abstimmung 

kommen, bitte ich Sie, noch von folgendem Kenntnis 
zu nehmen:

Ich habe in Übereinstimmung mit dem Herrn Vorsit
zenden des Ausschusses festgestellt, daß noch einige 
Berichtigungen in den Drucksachen vorgenommen wer
den müssen.

In dem Gesetz heißt jetzt der § 1 richtig folgender
maßen:

Zur höchstmöglichen Steigerung der Produktion 
haben die Landesregierungen und die ihnen nachge- 
ordneten Stellen die möglichst volle Ausnutzung der 
Kapazität 

— also Einzahl! —
des Handwerks herbeizulühren.
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